
Juni 2011, Nummer 8

www.sans-papiers-contact.ch

Die Ränder und die Mitte

Seit Jahren belegt die Schweiz im 

Ländervergleich beim Bruttoin-

landprodukt und bei der Kaufkraft 

Spitzenplätze. Die Finanzkrise ist 

spurlos an ihr vorübergegangen, 

sie bilanziert namhafte Rechnungs-

überschüsse, die Steuerbelastung 

ist tief. Die Schweiz ist ein Erfolgs-

modell. Es geht ihr gut. Sollte man 

meinen. 

Beim Blick auf die politische Rheto-

rik zeichnet sich ein anderes Bild. 

Da werden Alarmglocken geschla-

gen und Untergangsszenarien ent-

worfen. Die Bedrohung kommt von 

aussen. Im Fokus stehen Migran-

tinnen und Migranten. Im Verbund 

mit unschweizerischen Schweizer-

innen und Schweizern blasen sie 

zum Angriff auf Kultur und Wohl-

stand des Landes. Das Land der 

Berge, Schwingfeste und Schützen-

vereine scheint in akuter Gefahr. 

Der Feind ist das Fremde. Identität 

wird durch Ausschluss konstruiert. 

Was als Rhetorik angefangen hat, 

ist inzwischen Teil der gesetzgebe-

rischen Praxis geworden. 

Der Zustand einer Gesellschaft 

zeigt sich daran, wie das Zentrum 

mit seinen Rändern umgeht. Die 

Schweiz scheint zu schwächeln. 

Sie vertraut ihrem eigenen Erfolgs-

modell, das Integration immer vor 

Ausschluss gesetzt hat, nicht mehr. 

Das ist besorgniserregend und be-

trifft die Sans-Papiers, die sich vom 

Zentrum aus gesehen am äussers-

ten Rand befinden, ganz beson-

ders. Die Schweiz profitiert von der 

Globalisierung. Es würde ihr gut 

anstehen, sich selbstbewusst auch 

ihrer Opfer anzunehmen.

Thomas D. Meier, Prof. Dr.

Rektor der Zürcher Hochschule 

der Künste

Thema:

Rechtsstaat, auf 
Nothilfe gesetzt
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2003 wurde im Rahmen des 

grossen Entlastungsprogramms 

des Bundes (EP 03) die Idee des 

Fürsorgeausschlusses für Perso-

nen mit Nichteintretensentscheid 

(PNEE) entwickelt. Dies wurde 

als Sparmassnahme deklariert. 

Künftig sollte es in die Kompe-

tenz der Kantone fallen, für PNEE 

fürsorgerisch verantwortlich zu 

zeichnen. Dabei wies der Bun-

desrat wiederholt darauf hin, 

dass die PNEE sich auf das von 

der Verfassung garantierte Recht 

auf Hilfe in Notlagen berufen 

könnten. 

Ob der Bund den Fürsorgeaus-

schluss auch als Druckmittel sah, 

um PNEE zur Ausreise zu 

bewegen, lässt sich nicht mit 

Sicherheit sagen. Sicher ist, 

dass man auf der Ebene der Kan-

tone teilweise die Gewährung 

der Nothilfe von der Ko operation 

im Vollzug abhängig machen 

wollte. Das Bundesgericht 

(vgl. BGE 131 I 166) stellte aber 

klar, dass diese Verknüpfung un-

zulässig sei. Kooperation als Vo-

raussetzung für die Ge währung 

der Nothilfe wurde vom 

Bundesgericht als sachfremd be-

zeichnet und somit deren Ver-

knüpfung mit der Gewährung 

der Nothilfe für unzu lässig er-

klärt (vgl. BGE a.a.O.).

Ab 2008 dehnte der Bund den 

Asylfürsorgeausschluss auf sämt-

liche abgewiesenen Asylsuchen-

den (AAS) aus. Nun sprach man 

beim Bund aber nicht mehr von 

einer Spar massnahme, sondern 

von einer notwendigen Verschär-

fung im Kampf gegen den Asyl-

missbrauch. Damit sollten AAS 

zur selb ständigen Ausreise moti-

viert werden. Es wurde also klar 

eine Verknüpfung zwi schen der 

Art der Fürsorge und dem Voll-

zug der Wegweisung gemacht. 

Ob das Bundesamt für Migrati-

on den Asylfürsorgeausschluss 

in Bezug auf die Frage der Rück-

kehrwilligkeit von AAS als Er-

folg sah oder sieht, ist unklar. 

Eine vom Bund in Auftrag gege-

bene Studie kommt zum Fazit, 

«dass der Sozialhilfeausschluss 

nicht hätte verhindern können, 

dass eine Minder heit der Weg-

gewiesenen längerfristig in der 

Schweiz verblieben ist.» Die 

Studie lässt offen, wie viele der 

«selbstständig Ausgereisten» 

und nicht mehr in den Statisti-

ken Aufgeführten noch in der 

Schweiz leben.

Im Kanton Bern ist man zur Zeit 

dabei, das System des Asylfür-

sorgeausschlusses und der Not-

hilfegewährung zu überprüfen. 

Das Ziel: Das System der Nothilfe 

soll vermehrt auf kontrollierte 

Ausreisen ausgerichtet werden. 

Es scheint, als würden die zu-

ständigen kantonalen Behörden 

die Verknüpfung der Art der  

Fürsorgegewährung mit der 

Rückkehrwilligkeit von AAS 

heute zumindest in Frage stel-

len. Dies wohl, weil sich zeigt, 

dass nicht mehr Leute freiwillig 

und selbständig ausreisen, auch 

wenn man sie noch so prekär 

unterbringt. Die Art der Unter-

bringung und Betreuung scheint, 

die Ausschaffungshaft einmal 

ausgenommen, keine wirklich 

effiziente Vollzugsmassnahme 

zu sein.

Dominik Wetli

lic. iur., Geschäftsleiter der

Berner Rechtsberatungsstelle

 für Menschen in Not

Kaum wirksam
Fürsorgeausschluss als Vollzugsmassnahme

b e r n e r b e r a t u n g s s t e l l e f ü r

sans-papiers
d a s b u l l e t i n



Gemeinsam auf dem Weg 

zum gerechten Frieden

Die ökumenische «Dekade zur 

Überwindung von Gewalt: Kirchen 

für Frieden und Versöhnung  

2001–2010» fand ihren Abschluss 

in der Internationalen ökume-

nischen Friedenskonvokation in 

Kingston, Jamaika. Anne-Marie  

Saxer, Fachstelle Migration der  

Reformierten Kirchen Bern-Jura-

Solothurn, und Marianne Kilchen-

mann, Leiterin der Berner Bera-

tungsstelle für Sans-Papiers nah-

men an diesen acht Maitagen teil, 

begegneten interessanten 

und engagierten Menschen aus 

der ganzen Welt und boten 

einen Workshop zum Thema 

Sans-Papiers an.

Der Tag startete mit Bibelarbeit 

zum Gleichnis von den Arbeitern 

im Weinberg, Matthäus 20,1–16. 

Fazit für uns war: Alle gehören 

dazu, niemand wird ausgeschlos-

sen. Wir alle haben ein Recht auf 

ein Auskommen, unabhängig da-

von, ob wir lange, kurz oder gar 

nicht arbeiten konnten, einfach 

weil wir alle Geschöpfe Gottes 

sind. Das illustriert die christli-

che Basis für die weltweite So-

lidarität und für die Arbeit mit 

Sans-Papiers.

Eine kleine, engagierte Runde aus 

nördlichen Ländern setzte sich mit 

der Thematik der Sans-Papiers  

auseinander. Leider waren keine 

Teilnehmenden aus dem  Süden  

im Workshop. Wir vermuten, dass 

sie prioritär an Projekten zum  

Aufbau ihrer Länder interessiert 

waren.

Aus der Diskussion nehmen wir 

folgende Anregungen mit nach 

Hause:

– der Kinderrechtskonvention ge-

zielter mit spezialisierten Juristin-

nen und Juristen zur konkreten 

Umsetzung verhelfen

– den Wissensaustausch mit ande-

ren erfahrenen Stellen in Europa 

pflegen

Wir kehren mit ermunternden 

christlichen Begründungen für 

ein Engagement der Kirchen zum 

Thema Sans-Papiers aus Kingston 

zurück.

Anne-Marie Saxer und

Marianne Kilchenmann
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Abwegig und beschämend
Das Scheitern der zweckorientierten Bürokratie des Leidens

Seit etwas mehr als drei Jahren 

werden in der Schweiz Men-

schen, die einen negativen 

Asylentscheid erhalten haben, 

aus dem System der Sozialhil-

fe ausgeschlossen. Damit soll 

der kleine Teil von Asylbewer-

bern (ungefähr 5000 Personen) 

zur Ausreise aus der Schweiz 

bewegt werden, die trotz ne-

gativem Entscheid die Schweiz 

nicht verlassen und bei denen ein 

Zwangsvollzug nicht möglich ist. 

Nun zeigt sich aber, dass diese 

Remedur die Symptome nur sehr 

ungenügend bekämpft (ganz zu 

schweigen von der eigentlichen 

Ursache) und zudem eine ganze 

Reihe von unerwünschten Ne-

benwirkungen hat. Der Staat ist 

mit diesem Regime in eine Falle 

geraten, die er sich selber ge-

stellt hat, indem aufgrund von 

oberflächlich diagnostizierten 

Ängsten in der Bevölkerung die 

Notwendigkeit herbeigeredet 

wurde, alle «Missstände» im 

Asylwesen mit eiserner Faust in 

den Griff zu bekommen.

Die Einschränkung auf die Not-

hilfe, gekoppelt mit einer Reihe 

von bürokratischen Schikanen, 

drängt die betroffenen Men-

schen in eine «organisierte Hoff-

nungslosigkeit», die, der Logik 

dieser Strategie folgend, men-

schenunwürdig sein muss, damit 

die Rückreise in das Land, aus 

dem sie ursprünglich geflüchtet 

sind, überhaupt als bessere Opti-

on erscheinen kann. Es versteht 

sich von selbst, dass der Druck 

auf diese Menschen enorm er-

höht werden muss, um sie in 

einem Zustand leben zu lassen, 

der – alles in allem – schlimmer 

ist als ein Leben in Nordpakistan 

oder Somalia. Der Staat muss 

also eine rein zweckorientier-

te Verschärfung durchsetzen, 

die das Fundament von Recht, 

Freiheit und Humanität unter-

miniert, auf dem er selber steht. 

Ein Staat, in dem das garantier-

te «Recht auf Hilfe in Notlagen» 

von einem Instrument der Für-

sorge zu einem Instrument der 



Der Fotograf Jacek Piotr Pu-

lawski hat am 5. Mai anlässlich 

der Mitgliederversammlung des 

Vereins Berner Beratungsstelle für 

Sans-Papiers eine Reihe von Auf-

nahmen abgewiesener Asylsuchen-

der in verschiedenen Schweizeri-

schen Nothilfezentren gezeigt. Da-

runter befanden sich auch die drei 

hier wiedergegebenen Fotos (samt 

den Ausschnitten im nebenstehen-

den Fries). Zum Fotografen und sei-

nem Werk vgl. www.pulawski.ch

Stets lesenswert: der Newsletter 

der «Schweizerischen Beob-

achtungsstelle für Asyl- und 

Ausländerrecht». Im Nov. 2010 

z.B. zu «Härtefallregelung und Fa-

milien», im März (wie wir in die-

sem Heft!) zum «Nothilfesystem als 

Sackgasse». Sämtliche Artikel und 

vieles mehr sind auch einsehbar 

unter www.beobachtungsstelle.ch

Die «Beobachtungsstelle» hat, 

zusammen mit A.I., der Schwei-

zerischen Flüchtlingshilfe und So-

lidarité sans frontières eine Un-

terschriftenkampagne «gegen 

menschenunwürdige Nothilfe 

in der Schweiz» lanciert. Sie rich-

tet sich sowohl an die Bundes- wie 

auch an die Kantonsbehörden. vgl. 

www.nothilfe-kampagne.ch

Heiraten, die am Pass scheitern, 

sind seit Januar 2011 häufiger ge-

worden, denn nun ist die Ände-

rung im Zivilgesetz gültig, die auf 

einen Vorstoss von Toni Brunner 

(SVP) zurückgeht. Es kann nur noch 

heiraten, wer eine Aufenthalts-

bewilligung hat. (vgl. dazu unser 

«bulletin», Nr. 5/2010)

Seit Februar sind 12 Freiwillige 

bei uns für Begleitung, Gefäng-

nisbesuche, Schreibdienste und 

Recherchen tätig. In den letzten 

Monaten konnten so Aufgaben 

erledigt werden, die anders nicht 

hätten geleistet werden können. 

Seit April arbeitet Miriam Martig 

(vgl. «bulletin» Nr. 7) mit einem 

Pensum von 30% zur Entlastung 

der Stellenleiterin. 

Ab August ist Isabel Martinez 

(s. Bild) unsere neue Praktikantin. 

Sie studiert im 3. Semester Sozialar-

beit an der Berner Fachhochschule. 

Abschreckung pervertiert wird 

und der sich aus dem Leid der 

ihm unterworfenen Menschen 

gar die Erfüllung eigener Zwecke 

erhofft, wird so zum vollkom-

men ungerechten Staat.

Zu alledem ist das System auch 

nicht effizient. Man lässt Men-

schen dahinvegetieren und krank 

werden und wartet darauf, dass 

sie ausreisen, aber das tun sie 

nicht. Zwar bleiben nur wenige 

über längere Zeit im Nothilfe-

regime – hauptsächlich Frauen 

und Kinder – aber nur ungefähr 

fünfzehn Prozent aller vom Not-

hilferegime Betroffenen verlas-

sen die Schweiz nachweislich. 

Die übrigen tauchen unter und 

schlagen sich anderweitig durch. 

Die staatlich verordnete Abschre-

ckungsstrategie ist also nicht nur 

eines liberalen Rechtsstaates un-

würdig und nahezu wirkungslos, 

sondern fördert Illegalisierung 

und Kontrollverluste und ist da-

mit kontraproduktiv. Selbst wenn 

man der Maxime folgen würde, 

dass der Zweck die Mittel heiligt, 

könnte dieses Regime niemals 

«geheiligt» werden, weil es als 

Mittel völlig unverhältnismässig 

zum Zweck ist, ein paar Tausend 

Menschen, die in das soziale und 

wirtschaftliche Leben integriert 

werden könnten, zur Ausreise zu 

bewegen.

Um sich aus dieser Falle zu be-

freien, müssen erstens auf po-

litischer Ebene unverzüglich 

Gegenmassnahmen ergriffen 

werden, angefangen bei der 

Gesundheitsversorgung und Bil-

dung der fast siebenhundert Kin-

der, die in diesem Regime mit-

gefangen sind. Dazu braucht es 

Mut, nicht nur das zu tun, was 

kurzfristig politisch opportun er-

scheint. Beispielweise den Mut 

den der Bundesrat bewies, als er 

der Ende des 19. Jahrhunderts in 

der Schweiz grassierenden Furcht 

vor einer «Invasion von unor-

dentlichen Kantonsfremden» 

konsequent entgegenhielt, dass 

selbst dann, wenn die Wohnbe-

völkerung eines Kantons in ihrer 

Mehrzahl aus Bürgern anderer 

Kantone bestehen würde, keine 

Gefahr drohe und kein Grund 

gegeben wäre, um in irgendeiner 

Form einzugreifen. Hätten die 

Politiker von damals nach dem 

Mantra von heute «die Ängste 

der Bevölkerung ernstgenom-

men», wären unsere Regierun-

gen wohl immer noch damit 

beschäftigt, die «Invasion von 

Kantonsfremden» in den Griff zu 

bekommen.

Zweitens muss längerfristig er-

neut ein Mentalitätswechsel 

stattfinden, dass Migration ein 

notwendiges Gut ist, das geför-

dert und nicht verhindert werden 

sollte (und im übrigen auch nicht 

verhindert werden kann). Hier-

für wird es besonders wichtig 

sein, die Erkenntnis zu erneuern, 

dass Egoismus und Furchtsamkeit 

noch niemals zu einem nachhal-

tigen Fortschritt geführt haben. 

Zudem muss die Grundlage zur 

Bestimmung des Gemeinwohls, 

die auch schon Adam Smith 

postulierte, gestärkt werden: 

das Mitgefühl für die Mitmen-

schen – Leid zu verspüren für 

das Leid der anderen und Glück 

für das Glück der anderen, ba-

sierend auf der Vorstellung, wie 

wir uns fühlen würden, wenn 

wir in der Situation des anderen 

wären. Genau diese Perspekti-

venübernahme hat nämlich dazu 

geführt, dass es den Schweizern, 

die heute gegen eine «Über-

fremdung» wettern, so gut geht, 

dass sie nicht mehr selber als 

Wirtschaftsflüchtlinge vor der 

Armut in der Schweiz flüchten 

müssen, dass die Schweiz nicht 

mehr in feudalistischen Struktu-

ren geregelt ist, dass es Sozialhil-

fe, Diskriminierungsschutz und 

Rechte und Freiheiten auch für 

das «niedere Volk» gibt. Wenn 

sich diese fortschrittliche Men-

talität wieder durchsetzen kann, 

wird man auch nicht mehr auf so 

abwegige und letztlich beschä-

mende Ideen kommen, Men-

schen aus der Schweiz «hinaus-

ekeln» zu müssen. Dann ist es 

erneut gelungen, die unheilvolle 

Spirale von Ängsten und Vorur-

teilen gegenüber einer «Über-

fremdung» mit zurückhaltender 

Vernunft und menschengerech-

ter Sachlichkeit zu durchbrechen.

Martino Mona

Prof. Dr. iur. et lic. phil.



Der Vereinsvorstand hat einen Brief 

an BR Sommaruga und RR Kä-

ser geschrieben mit der Frage, ob 

es nicht für Tunesierinnen und 

Tunesier, die seit Jahren in der 

Schweiz sind, ein vorläufiges Blei-

ben in der Schweiz geben kann. 

Das Jahr hat in der Anzahl Bera-

tungen etwas ruhiger angefan-

gen. In der Intensität der einzelnen 

Beratungen ist es jedoch strenger 

geworden.

Eine neue Tendenz: Bevor ein Här-

tefallgesuch geprüft wird, wollen 

die Behörden die Namen be-

troffener Arbeitgeber erfah-

ren. Nach den geltenden Tarifen 

riskieren diese so eine Busse von 

mindestens 60 Tagessätzen. Kon-

sequenz: Härtefallgesuche bleiben 

aus. Möglicherweise auch: Die Ar-

beitgeber versuchen, die Kosten 

auf uns abzuwälzen.

Die schweizerische Informations-

konferenz öffentlicher Verwaltun-

gen (SIKOV) hat uns im Novem-

ber (auf Empfehlung des Kantons 

Bern!) eine Spende von 1500.– 

zukommen lassen.

Zur Lektüre empfohlen: «Leben als 

Sans-Papiers in der Schweiz. Ent-

wicklungen 2000–2010», verfasst 

von D. Efionayi-Mäder, S. Schö-

nenberger und I. Steiner, publiziert 

durch die Eidg. Kommission für 

Migrationsfragen EKM, Bern 2010. 

www.ekm.admin.ch

Seit April 2011 läuft die Kampagne 

«Schluss mit der Heuchelei», die 

auch von uns unterstützt wird. 

Die Berner Beratungsstelle für 

Sans-Papiers berät und informiert 

MigrantInnen, die in der Schweiz 

leben, ohne eine Aufenthaltsbewil-

ligung zu besitzen. Zudem leistet 

sie Sensibilisierungs- und Informa-

tionsarbeit in der Region Bern. 

Öffnungszeiten: Mo. u. Fr., 15–19h; 

übrige Zeit nach Vereinbarung 

(Tel. 031 385 18 27)

Beratung in Biel (Kontrollstr. 22, 1. 

Stock): Mi. 14–17h.
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Ressourcen von Klienten zu ent-

decken, zu fördern und zu 

erschliessen, davon wird in der 

Ausbildung zur Sozialarbeiterin 

täglich gesprochen. Es werden 

uns Methoden erläutert und wir 

werden in Techniken geschult, 

Menschen auf dem Weg zu 

einem selbstständigen Leben zu 

begleiten und zu unterstützen. 

In unsern Praktika versuchen wir, 

das Gelernte praktisch anzuwen-

den, wir lernen neue soziale Re-

alitäten kennen und entwickeln 

eigene Handlungsstrategien.

Seit neun Monaten arbeite ich 

also als Praktikantin auf der Bera-

tungsstelle für Sans-Papiers. Der 

«Begleitung auf dem Weg zu 

einem selbständigen Leben» 

sind aber in der Realität von 

Sans-Papiers grundsätzliche 

Grenzen gesetzt: Das Leben in 

den Nothilfezentren, mit den we-

nigen Rechten, die abgewiese-

nen Asylsuchenden bleiben, lässt 

ein menschenwürdiges Leben 

meiner Ansicht nach nicht zu. 

Weder Privatsphäre noch indivi-

Sozialarbeit im Dilemma

duelle Entwicklung werden er-

möglicht. Immer neue Schikanen 

schaffen zusätzliches Elend und 

zielen darauf, die Situation so 

unerträglich zu machen, dass die 

Betroffenen das Land «freiwil-

lig» verlassen. Wie ist so etwas in 

einem Rechtsstaat, dessen Han-

deln auf der Basis von Völker- 

und Menschenrechten gründet, 

möglich? 

Und was für eine Sozialarbeit ist 

auf diesem Hintergrund über-

haupt möglich? Beratung und 

Einzelhilfe können unmittelbar 

Respekt und Achtung vermitteln. 

Darüber hinaus ist aber kon-

kret wenig zu erreichen, denn 

die Veränderung ist nicht beim 

Klienten, sondern in den staatli-

chen Strukturen zu suchen. Für 

mich hiess dies, in einem ersten 

Schritt die Problematik öffentlich 

zu machen. Meine Gesprächs-

partner zeigten stets grosses 

Interesse für die Thematik. Mit 

grosser Neugierde stellten sie 

mir Fragen zu meiner Arbeit 

und meiner Klientel. Auf Einzel-

schicksale reagierten sie mit Be-

troffenheit. Je tiefer ich jedoch 

in die Materie eintauchte, desto 

mehr wurde es mir ein Bedürfnis, 

das Augenmerk auf die Praxis 

der Behörden zu legen und die 

menschenrechtswidrigen Aus-

wirkungen unserer Asylpolitik 

bekannt zu machen. Doch nun 

stiess ich oft auf Widerstand. Die 

feste Überzeugung, die Schweiz 

sei ein vorbildlicher und sozialer 

Rechtsstaat, durfte nicht ange-

kratzt werden. 

Doch wir müssen lernen hinzu-

schauen und unsere Verantwor-

tung gegenüber Minderheiten 

und Verletzlichen wahrzuneh-

men. Ich sehe es als Pflicht der 

Sozialarbeitenden, hier voran zu 

gehen. In unserer Ausbildung 

lernen wir, das eigene Handeln 

stets zu reflektieren, zu hinter-

fragen und anzupassen. Die ge-

gebenen Strukturen zu durch-

leuchten und sich politische 

Fertigkeiten anzueignen, hat 

leider wenig Platz. Politische Ar-

beit wird als nicht sofort greifen-

des Handlungsinstrument in der 

Sozialen Arbeit oft auf morgen 

verschoben. Diese politisch-prak-

tischen Anliegen müssen künftig 

in unserer Ausbildung einen hö-

heren Stellenwert  erhalten, 

sollen wir eine Menschenrechts-

profession sein und eine unse-

rem Ethikkodex entsprechende, 

sinnvolle Arbeit leisten.

Miriam Martig

Praktikantin der Beratungsstelle


